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Gesetzentwurf der Landesregierung Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bundes- und  

Europaangelegenheiten sowie Medien 
  
  

Drittes Medienrechtsänderungsgesetz. Drittes Medienrechtsänderungsgesetz. 
  

Vom .. Monat 2010. ________ 
  
  

Artikel 1 Artikel 1 
Gesetz zum 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag Gesetz zum Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

   
(1) Dem zwischen dem 30. Oktober 2009 und dem 20. No-
vember 2009 unterzeichneten 
13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der Änderungen des 
Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 1991 (GVBl. LSA 
S. 478, 480), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zwölften Rund-
funkänderungsstaatsvertrages vom 18. Dezember 2008 (GVBl. 
LSA S. 192, 193) und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
vom 10. bis 27. September 2002 (GVBl. LSA S. 428, 429), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Elften Rundfunkänderungs-
staatsvertrages vom 12. Juni 2008 (GVBl. LSA S. 380, 381) ent-
hält, wird zugestimmt. 

(1) Dem vom 30. Oktober 2009 bis zum 20. November 2009 
unterzeichneten Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, 
der Änderungen des Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 
1991 (GVBl. LSA S. 478, 480), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 18. De-
zember 2008 (GVBl. LSA S. 192, 193), und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. September 2002 (GVBl. 
LSA S. 428, 429), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Elften 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 12. Juni 2008 (GVBl. 
LSA S. 380, 381), enthält, wird zugestimmt. 

  
(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht (Anlage). (2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht ___. 
  
(3) Gemäß seinem Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 tritt der Staatsvertrag 
am 1. April 2010 in Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem 
Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos werden, ist dies im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt be-
kannt zu machen. 

(3) unverändert 
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Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt Änderung des Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
  
Das Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Oktober 2008 (GVBl. LSA S. 318) 
wird wie folgt geändert: 

Das Mediengesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Oktober 2008 (GVBl. LSA S. 318) 
wird wie folgt geändert: 

  
 0. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu Ab-

schnitt 7 nach dem Wort „Anbietern“ die Wörter „, Anbie-
tern von Plattformen“ eingefügt. 

  
1. Dem § 1 werden folgende neue Absätze 3 und 4 angefügt: 1. Dem § 1 werden folgende ___ Absätze 3 und 4 angefügt: 
  

„(3) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund 
der Niederlassung deutscher Rechtshoheit unterliegen, gelten 
die Rechtsvorschriften des Landes Sachsen-Anhalt und der 
Rundfunkstaatsvertrag auch, wenn eine in Deutschland gele-
gene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke genutzt 
wird. Im Übrigen kommt § 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Rund-
funkstaatsvertrages zur Anwendung. 

„(3) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund 
der Niederlassung deutscher Rechtshoheit unterliegen, gelten 
die Rechtsvorschriften des Landes Sachsen-Anhalt und der 
Rundfunkstaatsvertrag auch, wenn eine in Deutschland gele-
gene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke genutzt 
wird. Im Übrigen kommt § 1 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Rund-
funkstaatsvertrages zur Anwendung. 

  
(4) Die Anwendbarkeit dieses Gesetzes auf Teleshoppingka-
näle richtet sich nach § 1 Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertra-
ges.“ 

(4) Die Anwendbarkeit dieses Gesetzes auf Teleshoppingka-
näle richtet sich nach § 1 Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertra-
ges.“ 

  
2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. § 2 wird wie folgt geändert: 
  

a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert: a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aa)  Nummer 1 erhält folgende Fassung: aa)  unverändert 
  

„1.   Rundfunk:  
ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er  
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ist die für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Emp-
fang bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von An-
geboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sende-
plans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingun-
gen. Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt 
verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt emp-
fangbar sind. § 12 Abs. 3 bleibt unberührt;“. 

  
bb)  Nummer 4 erhält folgende Fassung: bb)  unverändert 

  
„4.   Rundfunkprogramm:  
eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von 
Inhalten;“. 

 

  
cc)  Nummer 11 erhält folgende Fassung: cc)  unverändert 

  
„11.   Sendung:  
ein inhaltlich zusammenhängender, geschlossener, zeit-
lich begrenzter Teil eines Rundfunkprogramms;“. 

 

  
dd)  Nummer 13 erhält folgende Fassung: dd) unverändert 

  
„13.   Werbung:  
jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewer-
bes, Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk von 
einem öffentlich-rechtlichen oder einem privaten Veran-
stalter oder einer natürlichen Person entweder gegen 
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Ei-
genwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz 
von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, 
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Ver-
pflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 2 Satz 1 
bleibt unberührt;“. 
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ee)   Nummer 14 erhält folgende Fassung: ee)   unverändert 
  

„14.   Schleichwerbung:  
die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleis-
tungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstel-
lers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistun-
gen in Sendungen, wenn sie vom Veranstalter absicht-
lich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels 
Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigent-
lichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irre-
führen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt ins-
besondere dann zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn 
sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung er-
folgt;“. 

 

  
ff)  Nach Nummer 14 wird folgende neue Nummer 15 einge-

fügt: 
ff)  unverändert 

  
„15.   Produktplatzierung:  
die gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von 
Dienstleistungen in Sendungen gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzförde-
rung. Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder 
Dienstleistungen ist Produktplatzierung, sofern die 
betreffende Ware oder Dienstleistung von bedeutendem 
Wert ist;“. 

 

  
gg)  Die bisherigen Nummern 15 bis 19 werden die neuen 

Nummern 16 bis 20. 
gg)  Die bisherigen Nummern 15 bis 19 werden die ___ Num-

mern 16 bis 20. 
  
hh)  In Nummer 16 wird nach dem Wort „Entgelt“ die Angabe 

„in Form von Teleshoppingkanälen, -fenstern und -spots“ 
hh)  In Nummer 16 werden nach dem Wort „Entgelt“ die Wör-

ter „in Form von Teleshoppingkanälen, -fenstern und  



 
 

 

7

 

eingefügt. -spots“ eingefügt. 
  
ii)  In der neuen Nummer 19 wird die Angabe „, an die 100 

oder mehr Wohneinheiten angeschlossen sind“ gestri-
chen. 

ii)  In ____ Nummer 19 werden die Wörter „, an die 100 oder 
mehr Wohneinheiten angeschlossen sind“ gestrichen. 

  
jj)  Nach der neuen Nummer 20 werden die folgenden neuen 

Nummern 21 bis 24 angefügt: 
jj)  Nach ___ Nummer 20 werden die folgenden ____ Num-

mern 21 bis 24 angefügt: 
  

„21.   Information: „21.   Information: 
insbesondere Nachrichten und Zeitgeschehen, poli-
tische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, 
Religiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, 
Service und Zeitgeschichtliches; 

insbesondere Nachrichten und Zeitgeschehen, poli-
tische Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, 
Religiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, 
Service und Zeitgeschichtliches; 

  
22.   Bildung: 22.   Bildung: 

insbesondere Wissenschaft und Technik, Alltag und 
Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, 
Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Ge-
schichte und andere Länder; 

insbesondere Wissenschaft und Technik, Alltag und 
Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, 
Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Ge-
schichte und andere Länder; 

  
23.   Kultur: 23.   Kultur: 

insbesondere Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Archi-
tektur, Philosophie und Religion, Literatur und Kino;

insbesondere Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, 
Fernsehfilme und Hörspiele, bildende Kunst, Archi-
tektur, Philosophie und Religion, Literatur und Kino; 

  
24.   Unterhaltung: 24.   Unterhaltung: 

insbesondere Kabarett und Comedy, Filme, Serien, 
Shows, Talk-Shows, Spiele, Musik.“ 

insbesondere Kabarett und Comedy, Filme, Serien, 
Shows, Talk-Shows, Spiele, Musik.“ 

  
b)  In Absatz 2 Nr. 4 wird Satz 2 gestrichen. b)  In Absatz 2 Nr. 4 wird Satz 2 aufgehoben. 
  
c)  Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: c)  Nach Absatz 2 wird folgender ____ Absatz 3 angefügt: 
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„(3)  Kein Rundfunk sind Angebote, die „(3)  Kein Rundfunk sind Angebote, die 
  

1.  jedenfalls weniger als 500 potentiellen Nutzern zum 
zeitgleichen Empfang angeboten werden, 

1.  jedenfalls weniger als 500 potentiellen Nutzern zum 
zeitgleichen Empfang angeboten werden, 

  
2.  zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern von 

Empfangsgeräten bestimmt sind, 
2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern von  

Empfangsgeräten bestimmt sind, 
  

3.  ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken 
dienen, 

3. ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken 
dienen, 

  
4.  nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind oder 4. nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind oder 
  
5.  aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Einzelent-

gelt frei geschaltet werden.“ 
5. aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Einzelent-

gelt frei geschaltet werden.“ 
  
3. § 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 3. § 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
  

a)  In Satz 1 werden die Wörter „geändert durch die“ durch 
die Wörter „in der Fassung vom“ ersetzt.  

a) Im bisherigen Wortlaut werden die Wörter „geändert 
durch die“ durch die Wörter „in der Fassung der“ ersetzt 
und die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ 
gestrichen.  

  
b)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: b)  Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt: 

  
„Satz 1 gilt auch für Teleshoppingkanäle. Rundfunkveran-
stalter haben folgende Informationen im Rahmen ihres 
Gesamtangebots leicht, unmittelbar und ständig zugäng-
lich zu machen: 

„Satz 1 gilt auch für Teleshoppingkanäle. Rundfunkveran-
stalter haben folgende Informationen im Rahmen ihres 
Gesamtangebots leicht, unmittelbar und ständig zugäng-
lich zu machen: 

  
1.  Name und geografische Anschrift, 1.  unverändert 
  
2.  Angaben, die eine schnelle und unmittelbare Kontakt-

aufnahme und eine effiziente Kommunikation ermögli-
2.  unverändert 



 
 

 

9

 

chen und  
  
3.  zuständige Aufsicht.“  3.  unverändert 

  
4. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 4. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
  

a)  In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „§§ 7 und 44 bis 
45b“ durch die Angabe „§§ 7, 7a und 44 bis 45a“ ersetzt. 

a)  unverändert 

  
b) Satz 2 erhält folgende Fassung: b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

  
„Für regionale und lokale Fernsehprogramme gilt Satz 1 
mit der Maßgabe, dass die Regelungen der § 7 Abs. 4 
Satz 2, § 7a Abs. 3 und § 45 Abs. 1 des Rundfunkstaats-
vertrages keine Anwendung finden.“ 

„Für regionale und lokale Fernsehprogramme gilt Satz 1 
mit der Maßgabe, dass ____ § 7 Abs. 4 Satz 2, § 7a 
Abs. 3 und § 45 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages kei-
ne Anwendung finden.“ 

  
5. Dem § 12 Abs. 3 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 5. Dem § 12 ___ wird folgender __ Absatz 4 angefügt: 
  

„(4)  Wer Hörfunk ausschließlich im Internet verbreitet, bedarf 
keiner Zulassung. Er hat das Angebot der zuständigen Lan-
desmedienanstalt anzuzeigen. Im Übrigen gilt Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 20a des Rundfunkstaatsvertrages 
entsprechend.“ 

„(4)  Wer Hörfunk ausschließlich im Internet verbreitet, bedarf 
keiner Zulassung. Er hat das Angebot der zuständigen Lan-
desmedienanstalt anzuzeigen. Im Übrigen gilt Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 20a des Rundfunkstaatsvertrages 
entsprechend.“ 

   
6. In § 20 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „11 bis 15, 17“ durch 

die Angabe „11 bis 17“ ersetzt. 
6. unverändert 

  
7. § 31 wird wie folgt geändert: 7. § 31 wird wie folgt geändert: 
  

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: a) unverändert 
  

„Satz 2 gilt auch für Teleshoppingkanäle.“  
  
b) Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 4.   b) Der bisherige Satz 3 wird ___ Satz 4.   
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c) Nach Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 angefügt: c) Nach Satz 4 wird folgender __ Satz 5 angefügt: 

  
„§ 64 Abs. 7 bleibt unberührt.“ „§ 64 Abs. 7 bleibt unberührt.“ 

  
8. § 33 wird wie folgt geändert: 8. § 33 wird wie folgt geändert: 
  

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: a)  Es wird folgender neuer Absatz 1 vorangestellt: 
  

„(1) Die Zuordnung von terrestrischen Übertragungskapa-
zitäten erfolgt entweder an einen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkveranstalter oder an die Medienanstalt Sachsen-
Anhalt. Im Falle der anteiligen Nutzbarkeit einer terrestri-
schen Übertragungskapazität erfolgt deren Zuordnung 
entweder vollständig an einen Zuordnungsempfänger im 
Sinne von Satz 1 oder anteilig an einen oder mehrere öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter und die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt. Die Zuordnung einer terrestri-
schen Übertragungskapazität zur anteiligen Nutzung 
durch mehrere Rundfunkveranstalter setzt voraus, dass 
Inhalt und Umfang der anteiligen Nutzung der betreffen-
den terrestrischen Übertragungskapazität zum Zeitpunkt 
der Entscheidung der obersten Landesbehörde über die 
Zuordnung dieser Übertragungskapazität zwischen den 
Zuordnungsempfängern der betreffenden Übertragungs-
kapazität vertraglich geregelt sind.“  

„(1) Die Zuordnung von terrestrischen Übertragungskapa-
zitäten erfolgt entweder an einen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkveranstalter oder an die Medienanstalt Sachsen-
Anhalt. Im Falle der anteiligen Nutzbarkeit einer terrestri-
schen Übertragungskapazität erfolgt deren Zuordnung 
entweder vollständig an einen Zuordnungsempfänger im 
Sinne von Satz 1 oder anteilig an einen oder mehrere öf-
fentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter und die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt. Die Zuordnung einer terrestri-
schen Übertragungskapazität zur anteiligen Nutzung 
durch mehrere Rundfunkveranstalter setzt voraus, dass 
Inhalt und Umfang der anteiligen Nutzung der betreffen-
den terrestrischen Übertragungskapazität zum Zeitpunkt 
der Entscheidung der obersten Landesbehörde über die 
Zuordnung dieser Übertragungskapazität zwischen den 
Zuordnungsempfängern der betreffenden Übertragungs-
kapazität vertraglich geregelt sind.“  

   
b)  Der bisherige Absatz 1 wird der neue Absatz 2 und erhält 

folgende Fassung:  
b)  Der bisherige Absatz 1 wird ___ neuer Absatz 2 und erhält 

folgende Fassung:  
  

„(2) Die zuständige oberste Landesbehörde gibt den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern, die auf Grund 
eines sonstigen Gesetzes für Sachsen-Anhalt Rundfunk-
programme veranstalten, und der Medienanstalt Sachsen-

„(2) Die zuständige oberste Landesbehörde gibt den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern, die aufgrund 
eines sonstigen Gesetzes für Sachsen-Anhalt Rundfunk-
programme veranstalten, und der Medienanstalt Sachsen-
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Anhalt zur Verfügung stehende freie terrestrische Übertra-
gungskapazitäten bekannt und holt von ihnen Stellung-
nahmen zum jeweiligen Nutzungsbedarf ein. Die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt befragt ihrerseits die von ihr zuge-
lassenen Rundfunkveranstalter. Die zuständige oberste 
Landesbehörde wirkt darauf hin, dass sich die in Satz 1 
genannten öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und 
die Medienanstalt Sachsen-Anhalt über eine sachgerechte 
Zuordnung der Übertragungskapazitäten und im Falle der 
anteiligen Nutzung der Übertragungskapazitäten auch  
über den Inhalt und den Umfang der Nutzung der Übertra-
gungskapazitäten verständigen. Kommt eine Verständi-
gung zu Stande, ordnet die zuständige oberste Landesbe-
hörde mit Zustimmung des für Medien zuständigen Land-
tagsausschusses die freien terrestrischen Übertragungs-
kapazitäten nach Maßgabe der Verständigung zu.“ 

Anhalt zur Verfügung stehende freie terrestrische Übertra-
gungskapazitäten bekannt und holt von ihnen Stellung-
nahmen zum jeweiligen Nutzungsbedarf ein. Die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt befragt ihrerseits die von ihr zuge-
lassenen Rundfunkveranstalter. Die zuständige oberste 
Landesbehörde wirkt darauf hin, dass sich die in Satz 1 
genannten öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und 
die Medienanstalt Sachsen-Anhalt über eine sachgerechte 
Zuordnung der Übertragungskapazitäten und im Falle der 
anteiligen Nutzung der Übertragungskapazitäten auch  
über den Inhalt und den Umfang der Nutzung der Übertra-
gungskapazitäten verständigen. Kommt eine Verständi-
gung zu Stande, ordnet die zuständige oberste Landesbe-
hörde mit Zustimmung des für Medien zuständigen Land-
tagsausschusses die freien terrestrischen Übertragungs-
kapazitäten nach Maßgabe der Verständigung zu.“ 

  
c)  Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3 und wie folgt 

geändert: 
c)  unverändert 

  
aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung:  

  
„Kommt eine Verständigung im Sinne des Absatzes 2 
Satz 3 innerhalb angemessener Zeit nach Bekannt-
gabe der Übertragungskapazitäten nicht zu Stande, 
entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde 
mit Zustimmung des für Medien zuständigen Land-
tagsausschusses über die Zuordnung freier terrestri-
scher Übertragungskapazitäten an öffentlich-recht-
liche Rundfunkveranstalter oder an die Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt.“ 

 

  
bb)  In den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das Wort „Rund-

funkanstalten“ durch das Wort „Rundfunkveranstalter“ 
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ersetzt.  
  

d)  Nach dem neuen Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
eingefügt: 

d)  Nach dem neuen Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
eingefügt: 

  
„(4)  Beantragen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkveran-
stalter oder die Medienanstalt Sachsen-Anhalt bei der zu-
ständigen obersten Landesbehörde eine Freigabe zur 
Planung einer terrestrischen Übertragungskapazität, so 
haben sie jeweils den Bedarf nachzuweisen. Die zustän-
dige oberste Landes-behörde holt zu dem Antrag Stel-
lungnahmen von ihnen ein und wirkt auf eine Verständi-
gung zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveran-
staltern und der Medienanstalt Sachsen-Anhalt hin. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Kommt eine Verständi-
gung zustande, erteilt sie die Planungsfreigabe mit Zu-
stimmung des für Medien zuständigen Landtagsaus-
schusses. Kommt die Verständigung nicht zustande, ist 
Absatz 3 auf die Entscheidung über die Planungsfreigabe 
entsprechend anzuwenden. Steht nach Abschluss der 
Planung die beantragte Übertragungskapazität zur Verfü-
gung, entscheidet die zuständige oberste Landesbehörde 
über die Zuordnung entsprechend der Planungsfreigabe, 
ohne dass es einer weiteren Befassung des für Medien 
zuständigen Landtagsausschusses bedarf.“ 

„(4)  Beantragen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkveran-
stalter oder die Medienanstalt Sachsen-Anhalt bei der zu-
ständigen obersten Landesbehörde eine Freigabe zur 
Planung einer terrestrischen Übertragungskapazität, so 
haben sie jeweils den Bedarf nachzuweisen. Die zustän-
dige oberste Landesbehörde holt zu dem Antrag Stellung-
nahmen von ihnen ein und wirkt auf eine Verständigung 
zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern 
und der Medienanstalt Sachsen-Anhalt hin. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. Kommt eine Verständigung zu-
stande, erteilt sie die Planungsfreigabe mit Zustimmung 
des für Medien zuständigen Landtagsausschusses. 
Kommt die Verständigung nicht zustande, ist Absatz 3 auf 
die Entscheidung über die Planungsfreigabe entsprechend 
anzuwenden. Steht nach Abschluss der Planung die bean-
tragte Übertragungskapazität zur Verfügung, entscheidet 
die zuständige oberste Landesbehörde über die Zuord-
nung entsprechend der Planungsfreigabe, ohne dass es 
einer weiteren Befassung des für Medien zuständigen 
Landtagsausschusses bedarf.“ 

  
e)  Die bisherigen Absätze 3 bis 8 werden die neuen Absät-

ze 5 bis 10. 
e)  Die bisherigen Absätze 3 bis 8 werden die ___ Absätze 5 

bis 10. 
  
f)  Der neue Absatz 5 erhält folgende Fassung:   f)  ___ Absatz 5 erhält folgende Fassung:   

  
„(5) Beantragen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkveran-
stalter oder die Medienanstalt Sachsen-Anhalt zur ergän-
zenden landesweiten terrestrischen Versorgung eines im 

„(5) Beantragen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunkveran-
stalter oder die Medienanstalt Sachsen-Anhalt zur ergän-
zenden landesweiten terrestrischen Versorgung eines im 
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Übrigen bereits landesweit verbreiteten Rundfunkpro-
gramms bei der zuständigen obersten Landesbehörde ei-
ne Freigabe zur Planung einer terrestrischen Übertra-
gungskapazität, so haben sie jeweils den ergänzenden 
Bedarf nachzuweisen. Die zuständige oberste Landesbe-
hörde holt zu dem Antrag Stellungnahmen von ihnen ein 
und wirkt auf eine Verständigung zwischen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern und der Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt hin. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Kommt eine Verständigung zustande, erteilt sie die Pla-
nungsfreigabe mit Zustimmung des für Medien zuständi-
gen Landtagsausschusses. Kommt die Verständigung 
nicht zustande, ist Absatz 3 auf die Entscheidung über die 
Planungsfreigabe entsprechend anzuwenden. Steht nach 
Abschluss der Planung die beantragte Übertragungskapa-
zität zur Verfügung, entscheidet die zuständige oberste 
Landesbehörde über die Zuordnung entsprechend der 
Planungsfreigabe, ohne dass es einer weiteren Befassung 
des für Medien zuständigen Landtagsausschusses be-
darf.“ 

Übrigen bereits landesweit verbreiteten Rundfunkpro-
gramms bei der zuständigen obersten Landesbehörde ei-
ne Freigabe zur Planung einer terrestrischen Übertra-
gungskapazität, so haben sie jeweils den ergänzenden 
Bedarf nachzuweisen. Die zuständige oberste Landesbe-
hörde holt zu dem Antrag Stellungnahmen von ihnen ein 
und wirkt auf eine Verständigung zwischen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern und der Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt hin. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Kommt eine Verständigung zustande, erteilt sie die Pla-
nungsfreigabe mit Zustimmung des für Medien zuständi-
gen Landtagsausschusses. Kommt die Verständigung 
nicht zustande, ist Absatz 3 auf die Entscheidung über die 
Planungsfreigabe entsprechend anzuwenden. Steht nach 
Abschluss der Planung die beantragte Übertragungskapa-
zität zur Verfügung, entscheidet die zuständige oberste 
Landesbehörde über die Zuordnung entsprechend der 
Planungsfreigabe, ohne dass es einer weiteren Befassung 
des für Medien zuständigen Landtagsausschusses be-
darf.“ 

  
g)  Im neuen Absatz 7 wird die Angabe „Absatz 1 oder 2“ 

durch die Angabe „Absatz 2 oder 3“ ersetzt. 
g)  In ___ Absatz 7 wird die Angabe „Absatz 1 oder 2“ durch 

die Angabe „Absatz 2 oder 3“ ersetzt. 
  
h)  Im neuen Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „Absätze 1 bis 

6“ durch die Angabe „1 bis 8“ ersetzt. 
h)  In ____ Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „Absätze 1 bis 6“ 

durch die Angabe „Absätze 1 bis 8“ ersetzt. 
  
i)  Der neue Absatz 10 erhält folgende Fassung: i)  ___ Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

       
„(10) Die Regelungen zu den Plattformen in § 38 bis 38f 
bleiben unberührt.“ 

„(10) Die Regelungen zu den Plattformen in § 38 bis 38f 
bleiben unberührt.“ 

  
9.  § 33b wird wie folgt geändert: 9.  unverändert 
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a)  In Absatz 2 Satz 2, in Absatz 4 Satz 1 und in Absatz 4 
Satz 1 Nr. 1 werden jeweils nach dem Wort „Meinungsviel-
falt“ die Wörter „und Angebotsvielfalt“ eingefügt. 

 

  
b)  In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „Vielfalt der 

Meinungen“ die Wörter „und Angebotsvielfalt“ eingefügt. 
 

  
10.  § 34 wird wie folgt geändert: 10.  unverändert 
  

a)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Rundfunkanstalten“ 
durch das Wort „Rundfunkveranstalter“ ersetzt. 

 

    
b)  In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 33 Abs. 5“ durch 

die Angabe „§ 33 Abs. 7“ ersetzt. 
 

  
11.  In § 35 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Meinungsviel-

falt“ die Wörter „und Angebotsvielfalt“ eingefügt. 
11.  In § 35 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 4 werden jeweils 

nach dem Wort „Meinungsvielfalt“ die Wörter „und Ange-
botsvielfalt“ eingefügt. 

  
12.  § 36 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 12.  § 36 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a)  Satz 2 erhält folgende Fassung: a)  Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
  

„Satz 1 Nr. 2 findet keine Anwendung auf Kabelanlagen, 
an die weniger als 100 Wohneinheiten angeschlossen 
sind.“ 

„Satz 1 Nr. 2 findet keine Anwendung auf Kabelanlagen, 
an die weniger als 100 Wohneinheiten angeschlossen 
sind.“ 

  
b)  Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 

und 4. 
b)  Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die __ Sätze 3 und 

4. 
  
13.  § 38b wird wie folgt geändert: 13.  unverändert 
  

a)  In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach den Wörtern „ver-
gleichbare Telemedien“ die Wörter „und Teleshoppingka-
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näle“ eingefügt. 
  
b)  In Absatz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort „Meinungsviel-

falt“ die Wörter „und Angebotsvielfalt“ eingefügt. 
 

  
14.  In § 38c Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Meinungs-

vielfalt“ die Wörter „und Angebotsvielfalt“ eingefügt. 
14.  unverändert 

  
 14./1 In § 41 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Plattformbetrei-

bern“ durch die Wörter „Anbietern von Plattformen“ 
ersetzt. 

  
15.  In § 42 Abs. 2 Nr. 5 wird die Angabe „den §§ 36 oder 37“ 

durch die Angabe „Abschnitt 5 dieses Gesetzes“ ersetzt. 
15.  unverändert 

  
16.  § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 16.  § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a)  In Nummer 2a wird die Angabe „, § 14 Abs. 9 Satz 3“ ge-
strichen. 

a)  In Nummer 2 Buchst. a wird die Angabe „, § 14 Abs. 9 
Satz 3“ gestrichen. 

  
b)  Nummer 26 erhält folgende Fassung: b)  Nummer 26 erhält folgende Fassung: 

  
„26. über Vereinbarungen zur Zuordnung von Übertra-
gungskapazitäten nach § 33 Abs. 2 Satz 3 sowie über 
Stellungnahmen an die zuständige oberste Landesbehör-
de nach § 33 Abs. 2, 4, 5 und 8 zu beschließen,“ 

„26. über Vereinbarungen zur Zuordnung von Übertra-
gungskapazitäten nach § 33 Abs. 2 Satz 3 sowie über 
Stellungnahmen an die zuständige oberste Landesbehör-
de nach § 33 Abs. 2, 4, 5 und 8 zu beschließen,“. 

  
c)  In Nummer 27 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe 

„Abs. 4 oder 5“ ersetzt. 
c)  unverändert 

  
d)  In Nummer 28 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe 

„Abs. 6“ ersetzt. 
d)  unverändert 

  
e)  In Nummer 29 wird die Angabe „Abs. 5“ durch die Angabe e)  unverändert 
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„Abs. 7“ ersetzt. 
  
f)  In Nummer 31 wird das Wort „Rundfunkanstalten“ durch 

das Wort „Rundfunkveranstalter“ ersetzt. 
f)  In Nummer 31 wird das Wort „Rundfunkanstalten“ durch 

das Wort „Rundfunkveranstaltern“ ersetzt. 
  

g)  Nummer 33 erhält folgende Fassung:  g)  unverändert 
  

„33. in einem gemeinsamen Bericht mit den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern nach jeweils zwei Jah-
ren die zuständige oberste Landesbehörde über den 
Sachstand der Umstellungsmaßnahmen im Sinne von 
§ 34 Abs. 8 Satz 1 und der Überprüfung der in § 39 be-
stimmten Regelungen zu informieren,“.   

 

  
h)  In Nummer 48 wird die Angabe „§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“ 

durch die Angabe „§ 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und des § 55“ 
ersetzt.   

h)  unverändert 

  
i)  In Nummer 50 werden die Wörter „Satzungen und“ gestri-

chen. 
i)  unverändert 

  
17.  § 46 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 17.  § 46 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Nummer 12 wird die Angabe „Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 
Satz 3“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 Satz 3 
und Abs. 5 Satz 3“ ersetzt.  

a) unverändert 

    
b)  Die bisherige Nummer 18 wird aufgehoben. b)  ___ Nummer 18 wird aufgehoben. 
  
c)  Die bisherigen Nummern 19 bis 28 werden die neuen 

Nummern 18 bis 27. 
c)  Die bisherigen Nummern 19 bis 28 werden die ___ Num-

mern 18 bis 27. 
  
18.  § 51 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 18.  § 51 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
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„(4) Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhebt Verwaltungs-
kosten für Amtshandlungen nach diesem Gesetz auf Grund 
einer von ihr zu erlassenden Kostensatzung. Für Amtshand-
lungen nach Maßgabe von §§ 35 und 36 des Rundfunk-
staatsvertrages und nach Maßgabe von §§ 16 und 20 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages erhebt die Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt Verwaltungskosten auf der Grundlage 
von ihr nach Maßgabe von § 35 Abs. 10 und 11 des Rund-
funkstaatsvertrages zu erlassender Satzungen. Im Übrigen 
sind die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass die Kirchen und die anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften und die öffentlich-
rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften nicht gebüh-
renbefreit sind. Satzungen der Medienanstalt Sachsen-Anhalt 
nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung der zu-
ständigen obersten Landesbehörde und des Ministeriums der 
Finanzen.“ 

„(4) Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt erhebt Verwaltungs-
kosten für Amtshandlungen nach diesem Gesetz aufgrund 
einer von ihr zu erlassenden Kostensatzung. Für Amtshand-
lungen nach Maßgabe der §§ 35 und 36 des Rundfunk-
staatsvertrages und nach Maßgabe der §§ 16 und 20 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages erhebt die Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt Verwaltungskosten auf der Grundlage 
von ihr nach Maßgabe von § 35 Abs. 10 und 11 des Rund-
funkstaatsvertrages zu erlassender Satzungen. Im Übrigen 
sind die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass die Kirchen und die anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften und die öffentlich-
rechtlichen Weltanschauungsgemeinschaften nicht gebüh-
renbefreit sind. Satzungen der Medienanstalt Sachsen-Anhalt 
nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung der zu-
ständigen obersten Landesbehörde und des Ministeriums der 
Finanzen.“ 

  
19.  § 53 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 19.  unverändert 
  

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa)  Nach der Angabe „7,“ wird die Angabe „7a,“ einge-
fügt. 

 

  
bb)  Die Angabe „,45a und 45b“ wird durch die Angabe 

„und § 45a“ ersetzt. 
 

       
b) Satz 5 wird wie folgt geändert:  

  
aa)  Die Angabe „§§ 7, 8, 44, 45, 45a und 45b“ wird durch 

die Angabe „§§ 7, 7a, 8, 8a und 45a“ ersetzt. 
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bb)  Nach dem Wort „dieser“ werden die Wörter „Satzun-
gen und“ eingefügt. 

 

      
20.  In der Überschrift zum Abschnitt 7 der Inhaltsübersicht und 

in der Überschrift zum Abschnitt 7 wird jeweils nach dem 
Wort „Anbietern“ die Angabe „,Anbietern von Plattformen“ 
eingefügt.  

20.  In der Überschrift des Abschnitts 7 ___ werden ___ nach 
dem Wort „Anbietern“ die Wörter „, Anbietern von Plattfor-
men“ eingefügt.  

  
21.  § 55 wird wie folgt geändert: 21.  unverändert 
  

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Anbieter“ die An-
gabe „, Anbieter von Plattformen“ eingefügt. 

 

  
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

Die Wörter „Anbietern von Telemedien sowie Betreibern“ 
werden durch die Angabe „Anbietern von Telemedien, 
Anbietern von Plattformen sowie Anbietern und Betrei-
bern“ ersetzt. 

 

  
22.  In § 56 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Anbieter“ die An-

gabe „, Anbieter von Plattformen“ eingefügt. 
22.  unverändert 

  
23.  § 60 Abs. 2 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 23.  unverändert 
  

„4.  der Fernsehveranstalter gegen die Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 3 bis 5 des Rundfunk-
staatsvertrages verstößt oder“. 

 

  
24.  § 63 erhält folgende Fassung:  24.  § 63 erhält folgende Fassung:  
  
 „§ 63 
 Ordnungswidrigkeiten 
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„(1)  Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von priva-
tem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 

_(1)  unverändert 

  
1.  entgegen § 4 Abs. 4 in Verbindung mit § 9b Abs. 2 des 

Rundfunkstaatsvertrages die dort genannten Informatio-
nen im Rahmen des Gesamtangebots nicht leicht, unmit-
telbar und ständig zugänglich macht,   

 

  
2.  Großereignisse entgegen § 5 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 

Abs. 1 oder 3 des Rundfunkstaatsvertrages verschlüsselt 
und gegen besonderes Entgelt ausstrahlt, 

 

  
3.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Satz 2 

des Rundfunkstaatsvertrages in der Werbung oder im Te-
leshopping Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung 
einsetzt, 

 

  
4.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Satz 3 

des Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder Teleshop-
ping nicht dem Medium angemessen durch optische oder 
akustische Mittel oder räumlich eindeutig von anderen 
Sendungsteilen absetzt, 

 

  
5.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 des 

Rundfunkstaatsvertrages eine Teilbelegung des ausge-
strahlten Bildes mit Werbung vornimmt, ohne die Wer-
bung vom übrigen Programm eindeutig optisch zu trennen 
und als solche zu kennzeichnen, 

 

  
6.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 5 Satz 2 

des Rundfunkstaatsvertrages eine Dauerwerbesendung 
nicht kennzeichnet, 

 

  
7.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 6 Satz 2  
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des Rundfunkstaatsvertrages virtuelle Werbung in Sen-
dungen oder beim Teleshopping einfügt, 

  
8.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 6 Satz 1 

des Rundfunkstaatsvertrages Schleichwerbung, Themen-
platzierung oder entsprechende Praktiken betreibt, 

 

  
9.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 Satz 1 

des Rundfunkstaatsvertrages Produktplatzierung betreibt, 
soweit diese nicht nach § 44 des Rundfunkstaatsvertra-
ges zulässig ist,    

 

  
10.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 des 

Rundfunkstaatsvertrages Werbung oder Teleshopping 
politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbrei-
tet,  

 

  
11.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 Satz 3 

oder 4 des Rundfunkstaatsvertrages auf eine Produkt-
platzierung nicht eindeutig hinweist,   

 

  
12.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages Übertragungen von Gottes-
diensten oder Sendungen für Kinder durch Werbung  
oder Teleshopping-Spots unterbricht,  

 

  
13.  entgegen den in § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7a 

Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages genannten Voraus-
setzungen Sendungen durch Werbung oder Teleshop-
ping unterbricht, 

 

  
14.  entgegen § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 1 

des Rundfunkstaatsvertrages nicht zu Beginn oder am 
Ende der gesponserten Sendung auf den Sponsor hin-
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weist, 
  
15.  entgegen § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 bis 6 

des Rundfunkstaatsvertrages unzulässig gesponserte 
Sendungen verbreitet,   

 

  
16.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 45 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages die zulässige Dauer der Wer-
bung überschreitet, 

 

  
17.  entgegen § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 45a Abs. 1 

Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages Teleshopping-
Fenster verbreitet, die keine Mindestdauer von 15 Minu-
ten ohne Unterbrechung haben oder entgegen § 7 Abs. 2 
in Verbindung mit § 45a Abs. 1 Satz 2 Teleshopping-
Fenster verbreitet, die nicht optisch und akustisch klar 
als solche gekennzeichnet sind, 

 

  
18.  entgegen § 9 in Verbindung mit § 34 Satz 2 des Rund-

funkstaatsvertrages die bei ihm vorhandenen Daten über 
Zuschaueranteile auf Anforderung der KEK nicht zur Ver-
fügung stellt, 

 

  
19.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages und § 12 Abs. 3 des Teleme-
diengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179) - in 
seiner jeweils geltenden Fassung - (im Folgenden: Te-
lemediengesetz) die Nutzung von Rundfunk von einer 
Einwilligung des Nutzers in eine Verarbeitung seiner Da-
ten für andere Zwecke abhängig macht, 

 

  
20.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages und § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 
des Telemediengesetzes den Nutzer nicht, nicht richtig, 
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nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 
  
21.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages und § 13 Abs. 2 oder 4 Satz 1 
Nrn. 1 bis 5 des Telemediengesetzes einer dort genann-
ten Pflicht zur Sicherstellung nicht oder nicht richtig 
nachkommt, 

 

  
22.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages und § 14 Abs. 1 oder § 15 
Abs. 1 oder 8 Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes 
personenbezogene Daten verarbeitet, 

 

  
23.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages und § 15 Abs. 3 Satz 3 des Te-
lemediengesetzes ein Nutzungsprofil mit Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammenführt, 

 

  
24.  entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 3 

Satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages Angebote gegen 
den Abruf oder Zugriff durch die nach § 11 Abs. 2 zu-
ständige Aufsichtsbehörde sperrt, 

 

  
25.  entgegen § 12, § 19 Abs. 1 oder § 20 Abs. 2 in Verbin-

dung mit § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 des 
Rundfunkstaatsvertrages ohne Zulassung Rundfunkpro-
gramme veranstaltet, 

 

  
26.  entgegen § 12 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 4, § 19 Abs. 1 

oder § 20 Abs. 2 in Verbindung mit § 20b Satz 1 und 2 
des Rundfunkstaatsvertrages Hörfunkprogramme aus-
schließlich im Internet verbreitet und dies der Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt nicht mitteilt, 
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27.  entgegen § 29 Abs. 1 Sendezeiten einräumt,  
  
28.  entgegen § 31 Satz 1, § 56 Abs. 1 und 6 in Verbindung 

mit § 9 Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages der 
Informationspflicht nicht nachkommt oder 

 

  
29.  entgegen § 55 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit § 23 

Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages nicht fristgemäß die 
Aufstellung der Programmbezugsquellen der Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt mitteilt. 

 

  
Ordnungswidrig handelt auch, wer  

  
1.  entgegen § 56 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 

§ 21 Abs. 6 des Rundfunkstaatsvertrages eine Änderung 
der maßgeblichen Umstände nach Antragstellung oder 
nach Erteilung der Zulassung nicht unverzüglich der Me-
dienanstalt Sachsen-Anhalt mitteilt, 

 

  
2.  entgegen § 56 Abs. 4 in Verbindung mit § 21 Abs. 7 des 

Rundfunkstaatsvertrages nicht unverzüglich nach Ablauf 
eines Kalenderjahres der Medienanstalt Sachsen-Anhalt 
gegenüber eine Erklärung darüber abgibt, ob und inwie-
weit innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den 
nach § 28 des Rundfunkstaatsvertrages maßgeblichen 
Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen eine Verän-
derung eingetreten ist, 

 

  
3.  entgegen § 56 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 29 

Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages es unterlässt, ge-
plante Veränderungen anzumelden, 

 

  
4.  entgegen § 55 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit § 23 

Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages seinen Jahresab-
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schluss samt Anhang und Lagebericht nicht fristgerecht 
erstellt und bekannt macht, 

  
5.  einer Satzung nach § 53 Abs. 3 in Verbindung mit § 8a 

und § 46 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages zuwider-
handelt, soweit die Satzung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 

  
6.  entgegen § 37 Abs. 2 Satz 1 oder 3 in Verbindung mit 

§ 51b Abs. 2 Satz 1 oder 3 des Rundfunkstaatsvertrages 
die Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt und die 
Anzeige nicht durch den Plattformanbieter vorgenommen 
wurde, 

 

  
7.  entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit 

§ 52 Abs. 3 Satz 1 oder 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
den Betrieb einer Plattform mit Rundfunk und vergleich-
baren Telemedien nicht, nicht rechtzeitig  
oder nicht vollständig anzeigt, 

 

  
8.  entgegen § 38a Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 

§ 52a Abs. 3 Satz 1 und 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
ohne Zustimmung des jeweiligen Rundfunkveranstalters 
dessen Programm oder vergleichbare Telemedien inhalt-
lich und technisch verändert oder einzelne Rundfunkpro-
gramme oder Inhalte in Programmpakete aufnimmt oder 
in anderer Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermark-
tet, 

 

  
9.  entgegen § 38b Abs. 1 Satz 1 oder § 38b Abs. 2 Satz 2, 

3 oder 4 in Verbindung mit § 52b Abs. 1 oder § 52b 
Abs. 2 Satz 2, 3 oder 4 des Rundfunkstaatsvertrages die 
erforderlichen Übertragungskapazitäten für die zu 
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verbreitenden Programme nicht oder in nicht ausrei-
chendem Umfang oder nicht zu den vorgesehenen Be-
dingungen zur Verfügung stellt oder entgegen § 38b 
Abs. 4 Satz 3 oder Satz 6 in Verbindung mit § 52b Abs. 4 
Satz 3 oder 6 des Rundfunkstaatsvertrages die Belegung 
oder die Änderung der Belegung von Plattformen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig anzeigt, 

  
10.  entgegen § 38c Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 52c 

Abs. 1 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages durch die 
Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder 
eines Systems nach § 38c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbin-
dung mit § 52c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Rundfunkstaats-
vertrages oder durch Schnittstellen für Anwendungspro-
gramme oder durch sonstige technische Vorgaben zu 
§ 38c Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 in Verbindung mit § 52c 
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 des Rundfunkstaatsvertrages 
gegenüber Herstellern digitaler Rundfunkempfangsgerä-
te Anbieter von Rundfunk oder vergleichbarer Teleme-
dien einschließlich elektronischer Programmführer bei 
der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behindert oder 
gegenüber gleichartigen Anbietern ohne sachlich ge-
rechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt, 

 

  
11.  entgegen § 38c Abs. 2 Satz 1 oder 2 in Verbindung mit 

§ 52c Abs. 2 Satz 1 oder 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
die Verwendung oder Änderung eines Zugangsberechti-
gungssystems oder eines Systems nach § 38c Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 52c Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
des Rundfunkstaatsvertrages oder einer Schnittstelle für 
Anwendungsprogramme oder die Entgelte hierfür nicht 
unverzüglich anzeigt oder entgegen § 38c Abs. 2 Satz 3 
in Verbindung mit § 52c Abs. 2 Satz 3 des Rundfunk-
staatsvertrages der Medienanstalt Sachsen-Anhalt auf 
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Verlangen die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
  

12.  entgegen § 38d Satz 1 in Verbindung mit § 52d Satz 1 
des Rundfunkstaatsvertrages Anbieter von Programmen 
oder vergleichbaren Telemedien durch die Ausgestaltung 
der Entgelte oder Tarife unbillig behindert oder gegen-
über gleichartigen Anbietern ohne sachlich gerechtfertig-
ten Grund unterschiedlich behandelt oder entgegen 
§ 38d Satz 3 in Verbindung mit § 52d Satz 3 des Rund-
funkstaatsvertrages Entgelte oder Tarife für Angebote 
nach § 38b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 52b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 des 
Rundfunkstaatsvertrages nicht oder nicht vollständig of-
fenlegt, 

 

  
13.  entgegen § 38e Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 52e 

Abs. 1 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages der Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt auf Verlangen die erforderlichen 
Unterlagen nicht vorlegt, 

 

  
14.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 55 Abs. 1 des 

Rundfunkstaatsvertrages bei Telemedien den Namen 
oder die Anschrift oder bei juristischen Personen den 
Namen oder die Anschrift des Vertretungsberechtigten 
nicht oder nicht richtig verfügbar hält, 

 

  
15.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 55 Abs. 2 des 

Rundfunkstaatsvertrages bei Telemedien mit journalis-
tisch-redaktionell gestalteten Angeboten einen Verant-
wortlichen nicht oder nicht richtig angibt, 

 

  
16.  entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die Me-

dienanstalt Sachsen-Anhalt nach § 1 Abs. 2 und § 55 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 59 Abs. 3 Satz 2 des 
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Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 59 
Abs. 4 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, ein Angebot 
nicht sperrt, 

  
17.  entgegen § 1 Abs. 2 und § 55 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-

dung mit § 59 Abs. 7 Satz 3 des Rundfunkstaatsvertra-
ges Angebote gegen den Abruf durch die Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt sperrt, 

 

  
18.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 3 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages, in der Wer-
bung oder im Teleshopping Techniken zur unterschwelli-
gen Beeinflussung einsetzt, 

 

  
19.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 3 Satz 3 des Rundfunkstaatsvertrages, Werbung 
oder Teleshopping nicht dem Medium angemessen 
durch optische oder akustische Mittel  
oder räumlich eindeutig von anderen Angebotsteilen ab-
setzt, 

 

  
20.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 6 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, virtuelle 
Werbung in seine Angebote einfügt, 

 

  
21.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertrages, das verbreitete 
Bewegtbildangebot durch die Einblendung von Werbung 
ergänzt, ohne die Werbung eindeutig optisch zu trennen 
und als solche zu kennzeichnen, 
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22.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 5 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages, ein Bewegt-
bildangebot nicht als Dauerwerbung kennzeichnet, 

 

  
23.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 7 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, Schleich-
werbung, Themenplatzierung oder entsprechende Prak-
tiken betreibt, 

 

  
24.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 7 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, Produktplat-
zierung betreibt, soweit diese nicht nach §§ 15 oder 44 
des Rundfunkstaatsvertrages zulässig ist, 

 

  
25.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 7 Satz 3 oder 4 des Rundfunkstaatsvertrages, auf 
eine Produktplatzierung nicht eindeutig hinweist, 

 

  
26.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7 
Abs. 9 des Rundfunkstaatsvertrages, Werbung oder Te-
leshopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser 
Art verbreitet, 

 

  
27.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 7a 
Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages, in das Bewegtbil-
dangebot eines Gottesdienstes oder in die Bewegtbil-
dangebote für Kinder Werbung oder Teleshopping-Spots 
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integriert, 
  

28.  gemäß den in § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 
des Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit 
§ 7a Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages, genannten 
Voraussetzungen in Bewegtbildangebote Werbung oder 
Teleshopping integriert, 

 

  
29.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 8 
Abs. 1 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, bei einem 
gesponserten Bewegtbildangebot nicht auf den Sponsor 
hinweist, 

 

  
30.  entgegen § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 8 
Abs. 3 bis 6 des Rundfunkstaatsvertrages, unzulässig 
gesponsorte Bewegtbildangebote verbreitet oder 

 

  
31.  gegen die Pflichten aus § 35 Abs. 5, § 36 Abs. 2 Satz 2 

oder § 56 Abs. 1 verstößt. 
 

  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 500 000 Euro, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nrn. 14 und 
15 mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro und im Falle des 
Absatzes 1 Satz 2 Nrn. 17 und 18 mit einer Geldbuße bis zu 
250 000 Euro geahndet werden. 

(2) unverändert 

  
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung er-
teilt oder beantragt wurde. Für die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 19 bis 24 ist die in 
§ 11 Abs. 2 bestimmte Verwaltungsbehörde zuständige Ver-

(3) unverändert 
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waltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten. Über die Einleitung eines 
Verfahrens hat die zuständige Verwaltungsbehörde die übri-
gen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Soweit ein Verfahren nach dieser Vorschrift in mehreren 
Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten Be-
hörden über die Frage ab, welche Behörde das Verfahren 
fortführt. 

  
(4) Hat die Medienanstalt Sachsen-Anhalt einem Veranstalter 
die Zulassung erteilt oder als zuständige Verwaltungsbehör-
de nach Absatz 3 Satz 1 gehandelt, so kann die Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt bestimmen, dass Beanstandungen 
nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Geset-
zes sowie rechtskräftige Entscheidungen in einem Ord-
nungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 von dem betroffe-
nen Veranstalter in seinem Rundfunkprogramm verbreitet 
werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch die 
Medienanstalt Sachsen-Anhalt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen festzulegen. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(4) unverändert 

  
(5) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswid-
rigkeiten verjährt in sechs Monaten. 

(5) unverändert 

  
(6) Die Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten in § 24 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bleiben unberührt.“ 

(6) unverändert 

  
25.  § 64 wird wie folgt geändert: 25.  § 64 wird wie folgt geändert: 
  

a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: a)  unverändert 
  

aa)  Die Angabe „Abs. 3“ wird durch die Angabe „Abs. 4 
und 5“ ersetzt. 
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bb)  Die Angabe „Abs. 2“ wird durch die Angabe „Abs. 3“ 
ersetzt. 

 

  
b)  Der bisherige Absatz 5 wird aufgehoben. b)  ___ Absatz 5 wird aufgehoben. 

   
c)  Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die neuen Absät-

ze 5 und 6. 
c)  Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die __ Absätze 5 

und 6. 
  
d)  Im neuen Absatz 6 wird das Wort „stellen“ durch das Wort 

„vornehmen“ ersetzt. 
d)  In ___ Absatz 6 wird das Wort „stellen“ durch das Wort 

„vornehmen“ ersetzt. 
  
e)  Dem § 64 werden folgende neue Absätze 7 und 8 ange-

fügt: 
e)  Nach Absatz 6 werden folgende ___ Absätze 7 und 8 

angefügt: 
  

„(7)  Teleshoppingkanäle, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages am 
1. Juni 2009 verbreitet werden, gelten für die Dauer von 
zehn Jahren als zugelassen. Der Betrieb ist der zuständi-
gen Landesmedienanstalt anzuzeigen. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in der der Veranstalter 
seinen Sitz hat. Im Übrigen gilt § 1 Abs. 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 20a des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 38 des Rundfunkstaatsvertrages, ent-
sprechend. 

„(7)  Teleshoppingkanäle, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrages am 
1. Juni 2009 verbreitet werden, gelten für die Dauer von 
zehn Jahren als zugelassen. Der Betrieb ist der zuständi-
gen Landesmedienanstalt anzuzeigen. Zuständig ist die 
Landesmedienanstalt des Landes, in der der Veranstalter 
seinen Sitz hat. Im Übrigen gilt § 1 Abs. 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 20a des Rundfunkstaatsvertrages, auch in 
Verbindung mit § 38 des Rundfunkstaatsvertrages, ent-
sprechend. 

  
(8)  § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 des Rund-
funkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 44 des 
Rundfunkstaatsvertrages, gilt nicht für Sendungen, die vor 
dem 19. Dezember 2009 produziert wurden.“ 

(8)  § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 des Rund-
funkstaatsvertrages, auch in Verbindung mit § 44 des 
Rundfunkstaatsvertrages, gilt nicht für Sendungen, die vor 
dem 19. Dezember 2009 produziert wurden.“ 

  
26.  In § 32 Abs. 2 Satz 7, in § 37 Abs. 2 Satz 2, in § 41 Abs. 3 

Satz 1 und in § 56 Abs. 5 Satz 3 wird jeweils das Wort „Platt-
formbetreiber“ durch die Wörter „Anbieter von Plattformen“ 
ersetzt. 

26.  In § 32 Abs. 2 Satz 7, in § 37 Abs. 2 Satz 2____ und in § 56 
Abs. 5 Satz 3 wird jeweils das Wort „Plattformbetreiber“ 
durch die Wörter „Anbieter von Plattformen“ ersetzt. 
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Artikel 3 Artikel 3 
Änderung des Landespressegesetzes Änderung des Landespressegesetzes 

  
Das Landespressegesetz vom 14. August 1991 (GVBl. LSA 
S. 261), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. Februar 2007 (GVBl. LSA S. 18, 21), wird wie folgt geändert: 

Das Landespressegesetz vom 14. August 1991 (GVBl. LSA 
S. 261), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 700, 706), wird wie folgt ge-
ändert: 

  
1.  Dem § 6 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 angefügt: 1.  Dem § 6 wird ____ folgender Absatz 5 angefügt: 
  

„(5) Digitale Publikationen sind Darstellungen in Schrift, Bild 
oder Ton, die auf Datenträgern oder in unkörperlicher Form in 
öffentlichen Netzen verbreitet werden. Für digitale Publikatio-
nen gelten die Regelungen für Druckwerke entsprechend, 
soweit im Gesetz nichts anderes geregelt ist.“ 

„(5) Digitale Publikationen sind Darstellungen in Schrift, Bild 
oder Ton, die auf Datenträgern oder in unkörperlicher Form in 
öffentlichen Netzen verbreitet werden. Für digitale Publikatio-
nen gelten die Regelungen für Druckwerke entsprechend, 
soweit im Gesetz nichts anderes geregelt ist.“ 

  
2.  § 11 wird wie folgt geändert: 2.  § 11 wird wie folgt geändert: 
  

a)  In der Überschrift werden die Wörter „der Verleger und 
Drucker“ gestrichen. 

a)  unverändert 

  
b)  In Absatz 2 werden die Wörter „Der Minister für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur“ durch die Wörter „Das für Biblio-
theken zuständige Ministerium“ ersetzt. 

b)  unverändert 

   
c)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: c)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

  
„(6) Für digitale Publikationen gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass zur Ablieferung verpflichtet ist, 
wer den betreffenden Datenträger wie ein Verleger oder 
gleichgestellter Drucker oder sonstiger Hersteller im Sinne 
von Absatz 1 verbreitet oder berechtigt ist, die betreffende 

„(6) Für digitale Publikationen gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass zur Ablieferung verpflichtet ist, 
wer den betreffenden Datenträger wie ein Verleger oder 
gleichgestellter Drucker oder sonstiger Hersteller im Sinne 
von Absatz 1 verbreitet oder berechtigt ist, die betreffende 
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digitale Publikation öffentlich zugänglich zu machen und 
den Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in 
Sachsen-Anhalt hat. Die Ablieferung erfolgt nach Maßga-
be der Rechtsverordnung nach Absatz 2. Die Universitäts- 
und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt legt in Abstimmung 
mit der Deutschen Nationalbibliothek die bei der Abliefe-
rung zu beachtenden technischen Standards fest.“ 

digitale Publikation öffentlich zugänglich zu machen und 
den Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in 
Sachsen-Anhalt hat. Die Ablieferung erfolgt nach Maßga-
be der ___Verordnung nach Absatz 2. Die Universitäts- 
und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt legt in Abstimmung 
mit der Deutschen Nationalbibliothek die bei der Abliefe-
rung zu beachtenden technischen Standards fest.“ 

  
3.  In § 14 Abs. 4 werden die Wörter „die Bezirksregierung“ durch 

die Wörter „das Landesverwaltungsamt“ ersetzt. 
3.  unverändert 

  
  

Artikel 4 Artikel 4 
Änderung des Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt Änderung des Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

und Änderung des Landespressegesetzes und Änderung des Landespressegesetzes 
  
In Artikel 3 Abs. 2 des Mediengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt und Änderung des Landespressegesetzes vom 18. No-
vember 2004 (GVBl. LSA, S. 778, 804) wird die Angabe „31. De-
zember 2010“ durch die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt. 

In Artikel 3 Abs. 2 des Mediengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt und Änderung des Landespressegesetzes vom 18. No-
vember 2004 (GVBl. LSA_ S. 778, 804) wird die Angabe „31. 
Dezember 2010“ durch die Angabe „31. Dezember 2020“ ersetzt. 

  
  

Artikel 5 Artikel 5 
Neufassung des Mediengesetzes des Landes  

Sachsen-Anhalt 
Neufassung des Mediengesetzes des Landes  

Sachsen-Anhalt 
  
Die Staatskanzlei wird ermächtigt, den Wortlaut des Medienge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt in der am Tage nach der 
Verkündung dieses Gesetzes geltenden Fassung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt bekannt zu ma-
chen. 

Die Staatskanzlei wird ermächtigt, den Wortlaut des Medienge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt in der ___ vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt bekannt zu machen. 
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Artikel 6 Artikel 6 

Neufassung des Landespressegesetzes Neufassung des Landespressegesetzes 
  
Die Staatskanzlei wird ermächtigt, den Wortlaut des Landespres-
segesetzes in der am Tage nach der Verkündung dieses Geset-
zes geltenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt bekannt zu machen. 

Die Staatskanzlei wird ermächtigt, den Wortlaut des Landespres-
segesetzes in der __ vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an gel-
tenden Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Sachsen-Anhalt bekannt zu machen. 

  
  

Artikel 7 Artikel 7 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. unverändert 
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____ 

 

Dreizehnter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Dreizehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

 

 

 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
 

schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG 
des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit, nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Zwölften 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten“. 

b) Es wird folgender neuer § 7a eingefügt: 

 „§ 7a Einfügung von Werbung und Teleshopping“. 

c) § 15 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 15 Zulässige Produktplatzierung“. 

d) § 44 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 44 Zulässige Produktplatzierung“. 

e) § 45 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 45 Dauer der Fernsehwerbung“. 

f) § 45a wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 45a Teleshopping-Fenster und Eigenwerbekanäle“. 

g) § 45b wird gestrichen. 

h) § 58 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 58 Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Telemedien, Gewinnspiele“. 

i) § 63 wird wie folgt neu gefasst: 

 „§ 63 Übergangsbestimmung für Produktplatzierungen“. 

j) Es wird folgender neuer § 64 eingefügt: 

 „§ 64 Regelung für Bayern“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

  „(3) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund der Niederlassung 
deutscher Rechtshoheit unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag und die landes-
rechtlichen Vorschriften auch, wenn eine in Deutschland gelegene Satelliten-Bo-
denstation für die Aufwärtsstrecke genutzt wird. Ohne eine Satelliten-Bodensta-
tion für die Aufwärtsstrecke in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der 
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Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung be-
stimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aus-
übung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17. Oktober 1989, S. 23), zuletzt ge-
ändert durch Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 332 vom 18. Dezember 2007, 
S. 27) - Richtlinie 89/552/EWG - ist deutsches Recht auch anwendbar bei der 
Nutzung einer Deutschland zugewiesenen Satelliten-Übertragungskapazität. Dies 
gilt nicht für Angebote, die  

  1. ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind 
   und  
  2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit mit handelsüblichen 

Verbraucherendgeräten in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der 
Richtlinie 89/552/EWG empfangen werden.“ 

 b) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) Nummer 7 wird wie folgt neu gefasst: 

   „7. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, 
Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk von einem öffentlich-
rechtlichen oder einem privaten Veranstalter oder einer natürlichen Per-
son entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als 
Eigenwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder 
die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sa-
chen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 9 
bleibt unberührt,“. 

  bb) Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst: 

   „8. Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleis-
tungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren 
oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie vom 
Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels 
Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes 
dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung  
oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsich-
tigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt,“. 

  cc) Es wird folgende neue Nummer 11 eingefügt: 

   „11. Produktplatzierung die gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines Herstellers 
von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen ge-
gen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzför-
derung. Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen 
ist Produktplatzierung, sofern die betreffende Ware oder Dienstleistung 
von bedeutendem Wert ist,“. 
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  dd) Die bisherigen Nummern 11 bis 19 werden die neuen Nummern 12 bis 20. 

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Nummer 4 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt. 

  bb) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ durch einen Punkt ersetzt. 

  cc) Nummer 6 wird gestrichen. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten“. 

 

 b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht 
  1. die Menschenwürde verletzen, 
  2. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, 

Staatsangehörigkeit, Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexuel-
ler Orientierung beinhalten oder fördern, 

  3. irreführen oder den Interessen der Verbraucher schaden oder 
  4. Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit sowie in hohem 

Maße den Schutz der Umwelt gefährden.“ 

 c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(3) Werbung und Teleshopping müssen als solche leicht erkennbar und vom re-
daktionellen Inhalt unterscheidbar sein. In der Werbung und im Teleshopping dür-
fen keine Techniken der unterschwelligen Beeinflussung eingesetzt werden. Auch 
bei Einsatz neuer Werbetechniken müssen Werbung und Teleshopping dem Me-
dium angemessen durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig 
von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein.“ 

 d) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

  „§ 7a Abs. 1 gilt entsprechend.“ 

 e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird gestrichen. 

  bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 1 und 2. 

  cc) Der bisherige Satz 4 wird der neue Satz 3 und wie folgt gefasst: 

   „Satz 1 gilt auch für Teleshopping.“ 

 f) Es wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 
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  „(7) Schleichwerbung, Produkt- und Themenplatzierung sowie entsprechende 
Praktiken sind unzulässig. Soweit in den §§ 15 und 44 Ausnahmen zugelassen 
sind, muss Produktplatzierung folgende Voraussetzungen erfüllen: 

  1. Die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt und 
Sendeplatz müssen unbeeinträchtigt bleiben, 

  2. die Produktplatzierung darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht von 
Waren oder Dienstleistungen auffordern, insbesondere nicht durch spezielle 
verkaufsfördernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen, und 

  3. das Produkt darf nicht zu stark herausgestellt werden; dies gilt auch für kos-
tenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

  Auf eine Produktplatzierung ist eindeutig hinzuweisen. Sie ist zu Beginn und zum 
Ende einer Sendung sowie bei deren Fortsetzung nach einer Werbeunterbre-
chung oder im Hörfunk durch einen gleichwertigen Hinweis angemessen zu kenn-
zeichnen. Die Kennzeichnungspflicht entfällt für Sendungen, die nicht vom Veran-
stalter selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen 
produziert oder in Auftrag gegeben worden sind, wenn nicht mit zumutbarem Auf-
wand ermittelbar ist, ob Produktplatzierung enthalten ist; hierauf ist hinzuweisen. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und 
die Landesmedienanstalten legen eine einheitliche Kennzeichnung fest.“ 

 g) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die neuen Absätze 8 und 9. 

 h) Es wird folgender neuer Absatz 10 angefügt: 

  „(10) Werbung und Teleshopping für alkoholische Getränke dürfen den über-
mäßigen Genuss solcher Getränke nicht fördern.“ 

 i) Es wird folgender neuer Absatz 11 angefügt: 

  „(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten auch für Teleshoppingkanäle.“ 

5. Es wird folgender neuer § 7a eingefügt: 

„§ 7a 
Einfügung von Werbung und Teleshopping 

 (1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht durch 
Werbung oder Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

 (2) Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots im Fernsehen müssen die 
Ausnahme bleiben; dies gilt nicht bei der Übertragung von Sportveranstaltungen. Die 
Einfügung von Werbe- oder Teleshopping-Spots im Fernsehen darf den Zusammen-
hang von Sendungen unter Berücksichtigung der natürlichen Sendeunterbrechungen 
sowie der Dauer und der Art der Sendung nicht beeinträchtigen noch die Rechte von 
Rechteinhabern verletzen. 

 (3) Filme mit Ausnahme von Serien, Reihen und Dokumentarfilmen sowie Kinofilme 
und Nachrichtensendungen dürfen für jeden programmierten Zeitraum von mindes-
tens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbrochen werden. 

 (4) Richten sich Werbung oder Teleshopping-Spots in einem Fernsehprogramm ei-
gens und häufig an Zuschauer eines anderen Staates, der das Europäische Überein-
kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied 
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der Europäischen Union ist, so dürfen die für die Fernsehwerbung oder das Tele-
shopping dort geltenden Vorschriften nicht umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn 
die Vorschriften dieses Staatsvertrages über die Werbung oder das Teleshopping 
strenger sind als jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner nicht, 
wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte auf diesem Gebiet geschlossen wur-
den.“ 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Kürze“ die Wörter „und in angemessener 
Weise“ eingefügt. 

  bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Marke“ ein Komma und die Wörter „ein an-
deres Symbol des Sponsors, ein Hinweis auf seine Produkte oder Dienstleis-
tungen oder ein entsprechendes unterscheidungskräftiges Zeichen“ einge-
fügt. 

 b) In Absatz 2 wird vor dem Wort „Verantwortung“ das Wort „redaktionelle“ eingefügt 
und die Wörter „die redaktionelle“ vor dem Wort „Unabhängigkeit“ werden gestri-
chen. 

 c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Herstellung“ die Wörter „oder der Verkauf“ 
eingefügt. 

 d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden die Wörter „zum politischen Zeitgeschehen“ durch die Wör-
ter „zur politischen Information“ ersetzt. 

  bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

   „In Kindersendungen und Sendungen religiösen Inhalts ist das Zeigen von 
Sponsorenlogos untersagt.“ 

 e) Es wird folgender neuer Absatz 8 angefügt: 

  „(8) § 7 Abs. 1, 3 und Abs. 8 bis 10 gelten entsprechend.“ 

7. § 9b wird wie folgt geändert: 

 a) Der bisherige Text wird Absatz 1 und die Wörter „zuletzt geändert durch die“ wer-
den durch die Wörter „in der Fassung der“ ersetzt. 

 b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: 

  „(2) Rundfunkveranstalter haben folgende Informationen im Rahmen ihres Ge-
samtangebots leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu machen: 

  1. Name und geografische Anschrift, 
  2. Angaben, die eine schnelle und unmittelbare Kontaktaufnahme und eine effi-

ziente Kommunikation ermöglichen und 
  3. zuständige Aufsicht.“ 
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8. § 11c Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

  „Das Landesrecht kann vorsehen, dass die jeweilige Landesrundfunkanstalt zu-
sätzlich so viele digitale terrestrische Hörfunkprogramme veranstaltet wie sie 
Länder versorgt.“ 

 b) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die neuen Sätze 3 bis 6. 

9. § 15 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 15 
Zulässige Produktplatzierung 

 Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 
 1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten 

Unterhaltung, die nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit dem Veran-
stalter verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben wurden, 
sofern es sich nicht um Sendungen für Kinder handelt, oder 

 2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen, wie Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in 
eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrich-
ten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersen-
dungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten handelt. 

 Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbesondere Sendungen, die neben 
unterhaltenden Elementen im Wesentlichen informierenden Charakter haben, Ver-
brauchersendungen und Ratgebersendungen mit Unterhaltungselementen.“ 

10. § 16 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

   „Nicht angerechnet werden auf die zulässigen Werbezeiten Sendezeiten mit 
Produktplatzierungen und Sponsorhinweise.“ 

  bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die neuen Sätze 3 bis 5. 

 b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Programme“ die Wörter „und Sendungen“ so-
wie nach dem Wort „Programmen“ die Wörter „und Sendungen“ eingefügt. 

11. § 16f wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16f 
Richtlinien 

 Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF er-
lassen Richtlinien zur Durchführung der §§ 7, 7a, 8, 8a, 15 und 16. In der Richtlinie zu 
§ 8a sind insbesondere die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger näher zu be-
stimmen. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF stellen hierzu das Benehmen mit den Landesmedienanstalten her und führen ei-
nen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien durch. 
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In der Richtlinie zu § 7 Abs. 7 und § 15 ist näher zu bestimmen, unter welchen Vor-
aussetzungen, in welchen Formaten und in welchem Umfang unentgeltliche Produkt-
platzierung stattfinden kann, wie die Unabhängigkeit der Produzenten und Redaktio-
nen gesichert und eine ungebührliche Herausstellung des Produkts vermieden wird. 
Die Sätze 1 bis 4 gelten für die Richtlinien des Deutschlandradios zur Durchführung 
der §§ 7, 8a und 15 entsprechend.“ 

 
12. § 25 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 a) Satz 4 wird wie folgt ergänzt: 

  „es sei denn, zum 31. Dezember 2009 bestehende landesrechtliche Regelungen 
stellen die Unabhängigkeit in anderer Weise sicher.“ 

 b) Es werden folgende neue Sätze 5 und 6 eingefügt: 

  „Zum 31. Dezember 2009 bestehende Zulassungen bleiben unberührt. Eine Ver-
längerung ist zulässig.“ 

c) Die bisherigen Sätze 5 und 6 werden die neuen Sätze 7 und 8. 

13. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird die Jahreszahl „2010“ durch die Jahreszahl „2020“ ersetzt. 

14. § 44 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 44 
Zulässige Produktplatzierung 

 Abweichend von § 7 Abs. 7 Satz 1 ist Produktplatzierung im Rundfunk zulässig 
 1. in Kinofilmen, Filmen und Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten 

Unterhaltung, sofern es sich nicht um Sendungen für Kinder handelt, oder 
 2. wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienst-

leistungen, wie Produktionshilfen und Preise, im Hinblick auf ihre Einbeziehung in 
eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden, sofern es sich nicht um Nachrich-
ten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbrauchersen-
dungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten handelt. 

 
 Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind insbesondere Sendungen, die neben 

unterhaltenden Elementen im Wesentlichen informierenden Charakter haben, Ver-
brauchersendungen und Ratgebersendungen mit Unterhaltungselementen sowie Sen-
dungen in Regionalfensterprogrammen und Fensterprogrammen nach § 31.“ 

 
15. § 45 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 45 
Dauer der Fernsehwerbung“. 

 b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

  „(1) Der Anteil an Sendezeit für Fernsehwerbespots und Teleshopping-Spots in-
nerhalb einer Stunde darf 20 vom Hundert nicht überschreiten. Satz 1 gilt nicht für 
Produktplatzierungen und Sponsorhinweise.“ 
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 c) Absatz 2 wird gestrichen. 

 d) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2, und es werden nach dem Wort 
„Programme“ die Wörter „und Sendungen“ sowie nach dem Wort „Programmen“ 
die Wörter „und Sendungen“ eingefügt. 

 e) Der bisherige Absatz 4 wird der neue Absatz 3 und wie folgt neu gefasst: 

  „(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 7a gelten nicht für reine Werbekanäle.“ 

16. § 45a wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 45a 
Teleshopping-Fenster und Eigenwerbekanäle 

 (1) Teleshopping-Fenster, die in einem Programm gesendet werden, das nicht aus-
schließlich für Teleshopping bestimmt ist, müssen eine Mindestdauer von 15 Minuten 
ohne Unterbrechung haben. Sie müssen optisch und akustisch klar als Teleshopping-
Fenster gekennzeichnet sein. 

 (2) Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 7 und 8 entsprechend. Die §§ 7a und 45 gel-
ten nicht für Eigenwerbekanäle.“ 

17. § 45b wird gestrichen. 

18. In § 46 wird die Verweisung auf die „§§ 7, 8, 8a, 44, 45, 45a und 45b“ durch die Ver-
weisung auf die „§§ 7, 7a, 8, 8a, 44, 45 und 45a“ ersetzt. 

19. In § 46a Satz 1 wird die Verweisung auf „§ 7 Abs. 4 Satz 2, § 44 Abs. 3 bis 5 und 
§§ 45, 45a“ durch die Verweisung auf „§ 7 Abs. 4 Satz 2, § 7a Abs. 3 und § 45 Abs. 1“ 
ersetzt. 

20. § 49 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 „(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem 
privatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig  

1. Großereignisse entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 verschlüsselt und gegen beson-
deres Entgelt ausstrahlt, 

2. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 in der Werbung oder im Teleshopping Techniken 
zur unterschwelligen Beeinflussung einsetzt, 

3. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 Werbung oder Teleshopping nicht dem Medium 
angemessen durch optische oder akustische Mittel oder räumlich eindeutig 
von anderen Sendungsteilen absetzt, 

4. entgegen § 7 Abs. 4 eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Wer-
bung vornimmt, ohne die Werbung vom übrigen Programm eindeutig optisch 
zu trennen und als solche zu kennzeichnen, 

5. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesendung nicht kennzeichnet, 
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6. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 virtuelle Werbung in Sendungen oder beim Tele-
shopping einfügt, 

7. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Schleichwerbung, Themenplatzierung oder ent-
sprechende Praktiken betreibt, 

8. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 1 Produktplatzierung betreibt, soweit diese nicht 
nach § 44 zulässig ist, 

9. entgegen § 7 Abs. 7 Satz 3 oder 4 auf eine Produktplatzierung nicht eindeutig 
hinweist, 

10. entgegen § 7 Abs. 9 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschauli-
cher oder religiöser Art verbreitet, 

11. entgegen § 7a Abs. 1 Übertragungen von Gottesdiensten oder Sendungen für 
Kinder durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbricht, 

12. entgegen den in § 7a Abs. 3 genannten Voraussetzungen Sendungen durch 
Werbung oder Teleshopping unterbricht, 

13. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht zu Beginn oder am Ende der gesponserten 
Sendung auf den Sponsor hinweist,  

14. gemäß § 8 Abs. 3 bis 6 unzulässig gesponserte Sendungen verbreitet,  

15. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht nicht nachkommt, 

16. entgegen § 9b Abs. 2 die dort genannten Informationen im Rahmen des Ge-
samtangebots nicht leicht, unmittelbar und ständig zugänglich macht, 

17. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 ohne Zulassung Rundfunk-
programme veranstaltet,  

18. entgegen § 20b Satz 1 und 2 Hörfunkprogramme ausschließlich im Internet 
verbreitet und dies der zuständigen Landesmedienanstalt nicht oder nicht 
vollständig anzeigt, 

19. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstellung der Programmbezugs-
quellen der zuständigen Landesmedienanstalt vorlegt, 

20. entgegen § 34 Satz 2 die bei ihm vorhandenen Daten über Zuschaueranteile 
auf Anforderung der KEK nicht zur Verfügung stellt, 

21. entgegen § 45 Abs. 1 die zulässige Dauer der Werbung überschreitet, 

22. entgegen § 45a Abs. 1 Satz 1 Teleshopping-Fenster verbreitet, die keine Min-
destdauer von 15 Minuten ohne Unterbrechung haben oder entgegen § 45a 
Abs. 1 Satz 2 Teleshopping-Fenster verbreitet, die nicht optisch und akus-
tisch klar als solche gekennzeichnet sind, 

23. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 3 des Telemediengesetzes 
die Nutzung von Rundfunk von einer Einwilligung des Nutzers in eine Verar-
beitung seiner Daten für andere Zwecke abhängig macht, 
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24. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Tele-
mediengesetzes den Nutzer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig unterrichtet, 

25. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 
des Telemediengesetzes einer dort genannten Pflicht zur Sicherstellung nicht 
oder nicht richtig nachkommt, 

26. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 oder 8 
Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes personenbezogene Daten verarbeitet, 

27. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Satz 3 des Telemedien-
gesetzes ein Nutzungsprofil mit Daten über den Träger des Pseudonyms zu-
sammenführt, 

28. entgegen § 47 Abs. 3 Satz 4 Angebote gegen den Abruf oder Zugriff durch 
die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt.“ 

 b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa) Es werden folgende neue Nummern 15 bis 27 eingefügt: 

   „15. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Satz 2 in der Wer-
bung oder im Teleshopping Techniken zur unterschwelligen Beeinflus-
sung einsetzt, 

   16. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Satz 3 Werbung oder 
Teleshopping nicht dem Medium angemessen durch optische oder a-
kustische Mittel oder räumlich eindeutig von anderen Angebotsteilen ab-
setzt, 

   17. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 6 Satz 1 virtuelle Wer-
bung in seine Angebote einfügt, 

   18. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 4 das verbreitete Be-
wegtbildangebot durch die Einblendung von Werbung ergänzt, ohne die 
Werbung eindeutig optisch zu trennen und als solche zu kennzeichnen, 

   19. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 5 Satz 2 ein Bewegt-
bildangebot nicht als Dauerwerbung kennzeichnet, 

   20. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 Satz 1 Schleichwer-
bung, Themenplatzierung oder entsprechende Praktiken betreibt, 

   21. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 Satz 1 Produktplat-
zierung betreibt, soweit diese nicht nach den §§ 15 oder 44 zulässig ist, 

   22. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 7 Satz 3 oder 4 auf 
eine Produktplatzierung nicht eindeutig hinweist, 

   23. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 9 Werbung oder Tele-
shopping politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 
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   24. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7a Abs. 1 in das Bewegtbild-
angebot eines Gottesdienstes oder in die Bewegtbildangebote für Kinder 
Werbung oder Teleshopping-Spots integriert, 

   25. entgegen den in § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 7a Abs. 3 genannten 
Voraussetzungen in Bewegtbildangebote Werbung oder Teleshopping 
integriert, 

   26. entgegen § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Satz 1 bei einem ge-
sponserten Bewegtbildangebot nicht auf den Sponsor hinweist,  

   27. gemäß § 58 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 bis 6 unzulässig ge-
sponserte Bewegtbildangebote verbreitet,“ 

  bb) Die bisherigen Nummern 15 und 16 werden die neuen Nummern 28 und 29. 

 c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „18 bis 23“ durch die Angabe „23 bis 28“ und 
die Angabe „13 bis 16“ durch die Angabe „13 bis 29“ ersetzt.  

21. § 58 wird wie folgt geändert: 

 a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 58 
Werbung, Sponsoring, fernsehähnliche Telemedien, Gewinnspiele“. 

 b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

  „(3) Für Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt fernsehähnlich sind 
und die von einem Anbieter zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer gewähl-
ten Zeitpunkt und aus einem vom Anbieter festgelegten Inhaltekatalog bereitge-
stellt werden (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf), gelten § 1 Abs. 3 sowie die 
§§ 7 und 8 entsprechend. Für Angebote nach § 2 Abs. 3 Nummer 5 gelten zusätz-
lich die §§ 4 bis 6, 7a und 45 entsprechend.“ 

 c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 4. 

22. Es wird folgender neuer § 63 eingefügt: 

„§ 63 
Übergangsbestimmung für Produktplatzierungen 

 § 7 Abs. 7 und die §§ 15 und 44 gelten nicht für Sendungen, die vor dem 19. De-
zember 2009 produziert wurden.“ 

23. Der bisherige § 63 wird der neue § 64 und die Verweisung auf „§ 7 Abs. 8 1. Variante“ 
durch die Verweisung auf „§ 7 Abs. 9 Satz 1 1. Variante“ ersetzt. 

 

Artikel 2 
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
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§ 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt 
geändert durch den Elften Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 12. Juni 2008, wird wie 
folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Der erste Halbsatz wird wie folgt neu gefasst: 

  „Werbung darf Kinder und Jugendliche weder körperlich noch seelisch beeinträch-
tigen,“. 

 b) In Nummer 1 werden die Wörter „Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche“ durch 
die Wörter „Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienstleistungen an 
Minderjährige“ ersetzt. 

2. Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen. 

3. In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Teleshopping“ die Wörter „und Sponso-
ring“ eingefügt. 

 

Artikel 3 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 
(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind die dort vor-
gesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2010 in Kraft. Sind bis zum 31. März 2010 nicht 
alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern 
die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages und des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 und 2 er-
gibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 
 
 
Stuttgart, den 10.11.2009 .   Günther H. Oettinger 
 
 
 
Für den Freistaat Bayern: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009  Horst Seehofer 
 
 
 
Für das Land Berlin: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Klaus Wowereit 
 
 
 
Für das Land Brandenburg: 
 
 
Potsdam, den 4.11.2009    Matthias Platzeck 
 
 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen:  
 
 
Mainz, den 30.10. 2009    Jens Böhrnsen 
 
 
 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Ole von Beust 
 
 
 
Für das Land Hessen: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Roland Koch 
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Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Erwin Sellering 
 
 
 
Für das Land Niedersachsen: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Christian Wulff 
 
 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Dr. Jürgen Rüttgers 
 
 
 
Für das Land Rheinland-Pfalz: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Kurt Beck 
 
 
 
Für das Saarland: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Peter Müller 
 
 
 
Für den Freistaat Sachsen: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Stanislaw Tillich 
 
 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Prof. Dr. Wolfgang Böhmer 
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Für das Land Schleswig-Holstein: 
 
 
Mainz, den 30.10.2009    Peter Harry Carstensen 
 
 
 
Für den Freistaat Thüringen: 
 
 
Erfurt, den 20.11.2009    Christine Lieberknecht 
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Protokollerklärung aller Länder zum Dreizehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

„Die Länder beabsichtigen, zeitnah die bestehenden Regelungen im Rundfunkstaatsver-
trag zur Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen und zum Medienkonzentrationsrecht 
zu überprüfen. In diese Prüfung sollen auch Regelungen einbezogen werden, die insbe-
sondere in Ländern ohne regionale Fenster zur Vielfalt der lokalen und regionalen Rund-
funkangebote beitragen können.“ 

Protokollerklärung aller Länder zu § 7 Abs. 7 des Rundfunkstaatsvertrages 

„Die Länder erwarten von den Rundfunkveranstaltern, dass sie mit den Verbänden der 
werbetreibenden Wirtschaft und der Produzenten zu Produktplatzierungen einen verbindli-
chen Verhaltenskodex vereinbaren.“ 

 


